
. Deutiher Reidsanzeiger 
_ Breußiidher Ötaatsanzeiger. 

Eriheint an jedem Wochentag abends. BezugSpreis durch die Poft 

monatlidh 2,30 A einfchließlich 0,48 A Zeitungsgebühr, aber ohne 

Beftelgeld; für Selbftabholer bei der Anzeigenftelle 1,90 ZA monatlich. 

Ale Boftanftalten nebmen Beftelungen an, in Berlin für SeXIbftabholer 

die Anzeigenftelle SW 68, Wilhelmftraße 32, Sinzelne Nummern diefer 
Nusgabe Foften 30 A, einzelne Beilagen 10 Awy. . Sie mwerden nur 
gegen Barzahlung oder vorbherige Sinjendung des Betrages ein!Hließlich 

Anzeigenpreis für den Raum einer fünfgefpaltenen 55 mm breiten 
etit-Zeile 1,10 A, einer dreigefpaltenen 92 mm Breiten Petit- 
eile 1,855 A, — €lnseigen nimmt an die Anzeigenftele DBerlin 
SW 68, Wilhelmftraße 32. ANe Druekanufträge find auf einfeitig 
befdhriebenem Papier völNlig druckreif einzufenden, . Insbefondere 
ift darin au anzugeben, meldhe Worte etwa durh Fettdrucek (einmal 
unterftridjen) oder durH Sperrdruc (befonderer Vermerk am Rande) 
herborgehoben mwerden jollen. — Befriftete Anzeigen müfjen 3 Tage 

‚ vdor dem Sinrücungstermin bhet der Anzeigenitelle eingegangen fein. des VPortos abgegeben. Kernfprech-Sammel-Nr.: 19 33 33. 

ReiHsbhankgirvkonto Nr. 1913 
bei der RNReichhsSbank in Berlin ?_tt. 260 

JInhalt des amtlichen Teiles, 

Deutiches RNeich, 

Ernennungen und fönftige Eßetinna[neränb_grungm. 
Bekfanntmachungen über. die Verfallserflärung von befdhlag- 
nahmten Vermögen. ; 

MAnordnung über die Verlängerung des Verbots der Errichtung 
und Ermeiterung von Anlagen zur Geminnung von Torfftreu 
und DZorfmull. 

Befanntmachung über die Srrichtung einer Haupttreuhands 
ftelle Oft. c 

Angebot zum Umtaufch oder zur Sinlsfung von fälligen 
Serienbonds. 1 

Bekanntmachung über Ddie Ausgabe des Reichsgejegblatts, 
Teil I, Nr. 218. 

Qlmt[iches., 
Deutfihdes Reiah, 

Der gür)rer und Reichskanzler hat mit Urkunde vom 
4. November 1939 dem Obherbaudirekftor a. D. Profeffor 
Dr.-Fng. e. h. Frig ShHumadher in Hamburg: die Govethe- 
Medaille für Kunft und Wiffen|Haft verkliechen. 

DBetanntmachung. 
Die mit Beklanntmachung vom 24. Miat 1939 (Deutjher 

Reichsanzeiger Yr. 121 vom 30. Miai 1939) befhlagnahmten 
Vermögen der ehemaligen deutfchen Staatsangehörigen 

Siegfried Siegmund Lämmle, 
Betty Lämmle, geb. FJranfk, 
Walter Max Lämmle, 
Osfiar Salomon Meyer, 
Xili Meyer, geb. Cohn, 
Hans Walter Salomon, 
Käthe Gerda Salomon, geb. Facoby, und 
Abert Sprinz 

mwerden gemäß $ 2 Abf. 1 des Gefjeues über den Widerruf von 
Sinbürgerungen und die Aberkennung der deutjchen Staats- 
angehörigfeit vom 14. Juli 1933 WReichsgejegbl. I S, 480) 
als dem Reiche verfallen ertlärt, 

. Berlin, den 3. November 1939. 

Der Reichsminifter des Fnnern. 
XM DELTME: ' 

Betanntmachung, 
Da3Z Vermögen der durhH Bekanntmachung vom 31. Juli 

1939 (Deut{hHer Reicdhsanzeiger Yr. 178 vom 4. Auguft 1939) 
der Ddeut{chen Staatsangehörigfeit verluftig erflärten 

Erih Auguft AIfringhaus, 
MAdolph Max OsSborn, 
Wolfgang Kule Peter Pinner, 
Adalbert Silbermann, 
Eva Helicia Silbermann, geb. Kornfeld, und 
HrißB Zauffig 

imird gemäß $ 2 MAbf, 1 des Gefekes über den Widerruf von 
Einbürgerungen und die Aberkennung der deutfjchen Staats- 
angehörigfeit vom 14. Juli 1933 (Reichsgefegbl. I S. 480) 
als dem Reiche verfallen erklärt. 

Berlin, den'3. November 1939. 

Der ReidhsSminifter des Innern. 
S, D DETTNGE, 

Betanntmachung. 
Die mit Bekanntmachung vont 5. Mai 1939 (Deutfcher 

Reichsanzeiger Nr. 104 vom 8. Mai 1939) befchlagnahmten 
Vermögen der ehemaligen deut{hen Staatsangehörigen 

Max Ferfe, 
Morig Kowalftki, 
Mar Oppenheimer und 
Willi Sondheim 

mwerden gemäß $ 2 Abf. 1 des Gefeges über den Widerruf von 
Einbürgerungen und die Aberkennung der deutfhen Staats- 
angehörigfeit vont 14. Juli 1933 (ReidhHSgefekbl. I S, 480) 
als dem Reiche verfallen ertlärt, ' 

Berlin, den 4. November 1939, 

Der ReichsSsminifter des Jnnern. - 
F X; Hering. e 

- 

Berlin, Montag, en 6.Stobember, fabean 

Betanntmachung. 

Die mit Belanntmachung vom 30. März 1939 (Deutjcher 
Reichsanzeiger Nr. 81 vom 5. April 1939) befhlagnahmten 
Vermögen der ehemaligen deutjhen Staatsangehörigen 

Philipp Soch]hild, 
Morig BaruchH Roth{Hild, 
yelic Köttgen, 
ElijabethH Röttgen, geb. Herz, 
Mar Salomon, 
Morig Werner und 
Senny Werner, geb. Kahn, 

werden gemäß $ 2 Abf. 1 des Gefjeges über den Widerruf von 
Einbürgerungen und die Aberfennung der deutjdhen Staat8- 
angehörigfeit vom 14, Juli 1933 (RMeichsgejegbl. I S. 480) 
als dem ReichHe verfallen erklärt, 

Berlin, den 3. November 1939. 

Der Reicdhsminifter des Innern. 
/ SW Dering. 

An E a 

Anordnung 
über die Verlängerung des Verbots der Erridhtung und Er- 
weiterung von Anlagen zur Gewinnung von Torfitreu und 

Torfmul, 

Auf Srund des Gefjeges über Erridhtung von Zwang8s- 
fartellen vom 15. Juli 1933 (Reidhlsgefjeßbl. I S, 488) wird 
hiermit die Geltungsdauer meiner Anordnung über das Ver- 
bot der Errichtung und Erweiterung von Anlagen zur Ge- 
winnung von Torfitreu- und Torfmull vom 18. Mai 1934/ 
26. November 1936 (Deutfcher Reichsanzeiger und Preukßi- 
jher Staatsanzeiger vom 22, Mai 1934 Nr. 116) bis zum 
31. Dezember 1942 verlängert. 

Berlin, den 27. Oftober 1939., 

Der Reichswirt{hHaftsminifter. 
WB Dr Sandfrteb, 

Betanntmachung 
über die Errichtung einer Haupttreuhandijtelle Djt. 

‚30 habe bei mir eine Haupttreuhandftelle Ofjt ein- 
erichtet. Sie bhat ihren Sig jowohl in Berlin mie beim 
jeneralgouverneur” der befeßten polnifoen Gebiete, Die 

Haupttreuhandftelle arbeitet im DBenehmen mit dem 
Seneralgouverneur, den Reichsitatthaltern und den DOber- 
präfidenten. Sie errichtet Zreuhandftellen 

in Danzig für den Reichsganu Weftpreuken, 
in Bojen füf';:l den Reichsgau Pofen, 
in Zichenau für den Regierungsbezirk Zicdhenau, 
in Kattowig für den Regierungsbezirk Kattowig, 
in Krakau für ein noch näher feltzulegendes Teilgebiet 

äßß_@eneraIgoubernemcntß der befjeßten polnijdhen 
ebtete. 

Die Haupttreuhandftelle Oft hat folgende Aufgaben: 
a) die Verwaltung des Vermögens des polnifchen 

Staates innerhalb der von den deutfjhen Truppen 
bhefeßten Sebiete, . 

b) die Regelung des Geld- und Kreditwefjens, 
c) die Anordnung aller wirt/haftliHen Maßnahmen, 

die zur Neberleitung der WirtfhHaftsführung auf die 
einzelnen Verwaltungsgebiete erforderlich jind, und 
die Durchführung der etwa notwendigen Ausein- 
anderfeßungen und Verrechnungen, - 

d) ihr im Einzelfal von mir übertragene Wirtfhaft8- 
aufgaben. ; 

Be/Hlagnahmen dürfen nır nochH von der Haupttreuhandftelle 
Oft im Benehmen mit den beteiligten Berwaltungschefs bzw. 
dem Seneralgouverneur für Ddie befeßten polnijhen Gebiete 
verfügt mwerden, Bisher von Srtlidhen Stellen durdHgeführte 
Befchlagnahmen find nur wirkffam, wenn fie von der Haupt- 
treuhandftelle Oft beftätigt werden. SIft die Beftätigung bis 
gum 1, Februar 1940 nicht ausgefprochen, {o erlifcht die Be- 
IO)lagnahme. 

Die Haupttreuhandfjtelle FKann zur Verwaltung von Unter- 
nehmen und Bermögensiwerten aller Art fommifjarifche Ver- 
walter beftellen, Soweit bereitg von anderen Stellen f{volche 
Veriwvalter beftellt worden find,- kannn die Haupttreuhandftelle 
jie abberufen und andere Verwalter einfeßen. Die Verwalter 

‚ bedürfen der“Entlajtung durh die Haupttreuhandftelle Oft. 
Demgemäß übt die Haupttreuhandftelle Oft in Zukunft 
allein die Befugni8 über die EinfeBung vor Kommiffarifchen 
Verwaltern gemäß der Verordnung über deren Einfeßung für 
Unternehmungen, Betriebe und Grundjtide in den hefebten, 

Boftfichecttktonto: Berlin 41821 1 939 | 

ehbemal8s polnifchen SGebieten vom 29. September 1939 (Ver- 
ordnungsbhlatt für die bejeßten Gebiete in Polen Nr. 7/39) aus. 

Die Haupttreuhandijtelle Ojt tann ihHre Befugnijfje auf Ddie 
örtlidhe Zreuhandftelle übertragen. ; 

Unberührt bleiben militärtjche Requfitionen und die' Fn 
anfpruchnahme von SGrundftücen, Einridhtungsgegenftänden 
ı. a, für unmittelbare Ziwede der Zivilverwaltung. 

Die HaupttreuhHandijtelle Ojt kanı zur Durchführung 
ihrer Aırfgabe BVerwaltungsvorfehriften erlaffen. Allgemeine 
Anordnungen bedürfen zu ihHver Wirkjamfkeit der Verkfundung 
in den Amtsblättern der Verwaltungsbezirke, 

Berlin, den 1. November 1939. 

Der Vorfikende des Minifterrats 
für die KReichsverteidigung 

unDd : 
- Beauftragte für den Vierjahresplan. 

SOL1WE:, 
Generalfeldmar[Hall. 

Angebot 
zum Umtaufch oder zur Einlöjung von fälligen Serienbonds, 

Wir heziehen uns auf unfjere unter dem 10. Oktober 1935 
und {päter erfolgten Veroöffentlidhungen, mit denen wir den 
Umtaujch oder die Einlsjung fälliger Dolar-Serienbonds ans 
geboten haben, und erweitern hierdurch unjere damaligen Ans 
gebote auf die na H ftehendaufgeführtenfälligen 
Serien von deut{den Dollaranleihem: 

Bezeidnungder zur Rüdzahlung 
Anleihen TALrg 

1. 7 % Dollaranleihe der Stadt 1, Ofktober 1939 
rankfurt a. M. bvon 
1925/45 

2, 7 % Dolarankeihe der 
Duisdburg-Samborn 
1925/45 

3. 7 % Dolaranleihe der Kom: 
munalen Sandesbank ®iro- 
zentrale für Hefjen von 

Stadt 1. November 1939 
von 

1. November 1939 

1925/45 
4. 7 % Dolaranleihe des Frei= 1, November 1939 

; itaates DWeunburg . von 
1925/45 

5. 7 % Dollaranleihe Württem- 1, November 1939 
bergijche GStädte von 
1925/45 

Laut unferes Angebots vom 10. Okftober 1935 erhalten 
ausländi|he Befiger der fälligen Schuldverfchreibungen im 
Umtaufch nodh nicdht fällige Schuldverfhreibungen Dderfjelben 
@mi{fion vder den in Reichsmark bei der Konverfionskaffe flr 
deutjche Auslandsjchulden eingezahlten Gegenivert des fälligen 
Stücdes in Sperrmarfk. 

Entjprechend diejer Regelung macdhen mir den inländi- 
[den Befigern fällig gewordener Stücde vobiger Anleihen das 
gleide Angebot, wvbei — da nacdh der Devifengefeßgebung 
Sperrkfonten für Juländer nicht in Frage fommen — an die 
Stelle der BZahlunmg von Sperrmark die Auszahlung des 
SGegenivertes in Reichsmark zur freien Berfliguung im Jnland 
tritt; BVorausjegung füir die Auszahlung ift der Nachmweis des 
Befiges der Stüde am 1. Juli 1935. Sofern e8 fich um zertis 
fisierte Stücde hHandelt, i{t diejfer Nacdhweis nicht erforderlich. 

Hunlandijhe Befiger fälliger Bonds der voben bezeicdhneten 
Anleihen Ffönnen dieje Stücde beim Kontor der Reichshaupt- 
bank für Wertpapiere, Berlin, voder bei den Reichsbanks 
anftalten ziveds Umtaufchs oder ziveds Erlangung des Reichs 
mar£fgegeniverteS einreichen. 
; Die Reicdhsbank erhebt für die VBornahme des Umtaufchs 
eine Gebühr für Private von 1° und für Banken von 1/2°/0o 
vom Nominalbetrag, im Falle der Auszahlung des Reichs. 
marfgegeniwertes für Private % %o und für Banken % 9/o des 
zur Auszahlung fommenden Reicdhsmarkbetrages. Borfent 
umfaßjtener, Porto- und Verficherungsjpefen gehen zu Lajten 
des Einreichers, 

$er_:[in‚ den 6. November 1939. 

Konverfionskaffe für deutfdhe Auslandsjichulden. 

Betanntmachung, 
Die am 4, November 1939 ausgegebene Nummer 218 

des Reichsgejegblatts, Teil I, enthält: e 
Erjte Verordnung zur Ergänzung der Kriegsfonderitrafrechts» 

verordnung. VBom . 1. 9&obeml'w%r ä93!?. e Va 
Vierte Verordnung zur Durchführung und Ergänzung der 

Verordnung über das militärijdhe Strafverfahren im Kriege und 
bei befonderem Einjag. Vom 1. November 1939

Uwe Wehnert
Hervorheben


